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KT-Drucksache Nr. IX-0592 

 für den Sozial-, Schul- und Kultur-
ausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 

 
 
Haushalt 2019;  
Zuwendungsvereinbarung mit der Arbeiterwohlfahrt Re utlingen e. V. für den 
Tagestreff in der Aulberstraße 3 in Reutlingen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Im Haushaltsjahr 2019 werden für einen Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Reutlingen 

e. V. für den Tagestreff in der Aulberstraße 3 in Reutlingen 93.450,00 EUR im Teilhaus-
halt 4 bei den Produktgruppen 31.10 und 31.40 eingestellt.  

 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, über diesen Betrag eine Zuwendungsvereinbarung mit 

einer 3-jährigen Laufzeit und einer Dynamisierung von 2 % pro Jahr abzuschließen. Im 
Haushaltsjahr 2019 beträgt die Zuwendung 93.450,00 EUR. Die Dynamisierung steht 
unter dem Vorbehalt der Bereitstellung von Haushaltsmitteln.  

 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
Gesamtaufwand/ 
Gesamtinvestition:  

93.450,00 EUR Anteil Landkreis:                       93.450,00 EUR 

Teilhaushalt: 4 
Produktgruppen: 31.10. und 31.40 

 Im Haushaltsplanentwurf 
veranschlagte HH-Mittel:          87.450,00 EUR 
Über Änderungsliste einzustellen: 6.000,00 EUR 

 
 
Sachdarstellung/Begründung:  
 
I. Kurzfassung 
 
Die Arbeiterwohlfahrt Reutlingen e. V. (AWO) stellt im Schreiben gemäß Anlage 1 den 
Antrag auf eine Zuwendung für Hauswirtschaftspersonal im Tagestreff Aulberstraße 3 für das 
Jahr 2019 in Höhe von 6.000,00 EUR und für die Folgejahre 2020 bis 2021 die 
Dynamisierung des Betrags von 2019 um jeweils 2 %. 
 
Der Verwendungsnachweis 2017 und die Haushaltsentwürfe 2018 und 2019 sowie die Jah-
resberichte 2016 und 2017 sind als Anlagen 2 und 3 beigefügt. 
 
Das Angebot des Tagestreffs für ein warmes  Mittagessen wurde von ursprünglich 2 Tagen 
im Jahr 2004 auf ein tägliches Mittagessen seit dem Jahr 2005 erweitert. Der Tagestreff 
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selbst dient gleichzeitig wohnungslosen und sozial schwachen Menschen als niedrigschwel-
lige Möglichkeit, Kontakt mit den Fachkräften der AWO zu knüpfen und Hilfsangebote der 
Wohnungslosenhilfe anzunehmen.  
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
1. Aufgaben des Tagestreffs  
 

Der Tagestreff stellt ein ambulantes, niedrigschwelliges Begegnungs-, Vermittlungs- und 
Beratungsangebot dar, ohne Verpflichtung zur Inanspruchnahme weiterer Leistungen. 
Das Angebot sichert Diskretion und Anonymität für die Betroffenen, bildet aber auch die 
Brücke für ungezwungene Kontaktaufnahme mit professionellen Kräften der Wohnungs-
losenhilfe. Weitere Hilfen und Institutionen wie Ärzte oder Friseure sind dort ebenfalls in 
regelmäßigen Abständen ansprechbar.  
 
Das Angebot des Tagestreffs wird an 5 Tagen die Woche, montags bis freitags, jeweils 
von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr, vorgehalten. An den Wochenenden gibt es ein einge-
schränktes Angebot im Gebäude der Notübernachtung, Glaserstraße 5. 
 
In der Zeit von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr wird täglich für 3,00 EUR ein warmes Mittages-
sen angeboten und im Schnitt von 20 bis 25 Personen genutzt (Tendenz steigend). Das 
Mittagsessensangebot ist insbesondere in den Wintermonaten auch für Personen hilf-
reich, die sich im Erfrierungsschutz der AWO über Nacht aufhalten und so einmal am 
Tag eine warme Mahlzeit bekommen.  
 
Mit dem Angebot erbringt die AWO eine Leistung, die nach den §§ 67 ff. SGB XII ge-
setzliche Aufgabe des Landkreises ist. 

 
2. Zielgruppe 
 

Zielgruppe sind Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Wohnungslose  
oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen. Die durchschnittliche tägliche Besu-
cherzahl lag 2017 bei 15 bis 25 Personen. Der Anteil der männlichen Besucher lag bei 
67 %, der Anteil weiblicher Besucher bei 35 %. 
 
Etwa 50 % der Besucher sind noch nicht im klassischen Sinne wohnungslos, leben aber 
an der Armutsgrenze.  

 
3. Personal und Finanzierung 
 

Mit der AWO war bei Übernahme der Aufgaben des früheren Landeswohlfahrtsverban-
des Württemberg-Hohenzollern (LWV) im Jahr 2005 vereinbart worden, dass keine 
hauswirtschaftlichen Kräfte eingestellt werden, sondern der dafür vorgesehene Finanzie-
rungsanteil von 0,2 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) für die Entschädigung von Ehrenamtli-
chen eingesetzt wird. Der Anteil der Ehrenamtlichen konnte in den letzten Jahren auf 15 
Personen ausgebaut werden.  
 
Der Tagestreff wird in Zusammenarbeit von professionellen sozialpädagogischen Kräf-
ten mit ehrenamtlichen Kräften gestaltet. Im Tagestreff arbeiten derzeit 0,85 VZÄ an pä-
dagogischem Personal, 0,20 VZÄ an Wirtschaftspersonal sowie zurzeit 15 ehrenamtli-
che Kräfte. Ergänzend erhalten in Form von Arbeitsgelegenheiten (AGH) SGB-II-
Empfänger/-innen die Chance, dort mitzuhelfen und so selbst eine Tagesstruktur zu be-
kommen.  
 
Der Zuschuss des Landkreises für den Tagestreff beträgt im Jahr 2018 85.732,00 EUR. 
Die Gesamtkosten belaufen sich 2018 auf 103.966,69 EUR. Die AWO trägt das Defizit in 
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Höhe von rund 18.235,00 EUR der Gesamtkosten und liegt damit bei einem Eigenanteil 
von ca. 18 %. 
 

4. Bewertung 
 
Die AWO bietet das Mittagessen seit 2004 an, zunächst an 2 Tagen. Seit 2005 an 5 Ta-
gen. Damals hatte sie aufgrund der Nachfragen bereits eine Aufstockung der Finanzmit-
tel beim Landkreis beantragt. Dies wurde jedoch wegen der damals prekären Haus-
haltssituation abgelehnt und die Zuwendung insgesamt gekürzt (vgl. KT-Drucksache 
Nr. VII-59). 
 
Die AWO hat seitdem versucht, das Mittagessen ohne weitere Förderung aufrechtzuer-
halten. Die Kürzung wurde in den Jahren 2009 ff. zurück genommen (vgl. KT-Druck-
sache Nr. VIII-0643). 
 
Das Klientel, das den Mittagstisch nutzt, hat sich gegenüber den letzten Jahren verän-
dert und ist insgesamt mit schwierigeren Problemlagen behaftet. Durch unterschiedliche 
Kulturen und Nationen ist es auch nicht immer frei von Konflikten. Die Arbeit im Tages-
treff und auch bei der Essensausgabe ist dadurch schwieriger geworden.  
 
Für die Ehrenamtlichen ist die Situation im Umgang mit den im Tagestreff ankommen-
den Klienten und deren Erwartungen nicht immer einfach, manchmal auch überfordernd. 
Daher konnte in den letzten Jahren zum Teil das Mittagessensangebot nicht immer zu-
verlässig bereitgestellt werden.  
 
Der Tagestreff und das Essensangebot sind wichtige Bausteine in der niedrigschwelli-
gen Wohnungslosenhilfe und ergänzen die übrigen Angebote der AWO gut. Die zuneh-
mende Zahl an Wohnungslosen drückt sich auch in der Verweildauer der Notübernach-
tungsstelle der AWO aus (zum Teil 18 bis 24 Monate und mehr). Die Klienten haben im 
Tagestreff eine niedrigschwellige Anlaufstelle mit Hilfsangeboten und täglich einer war-
men Mahlzeit. 
 
Es wird deshalb eine hauptamtliche Hauswirtschaftskraft zur verlässlichen Sicherstel-
lung des Mittagsessensangebots auf der Basis einer geringfügigen Beschäftigung be-
fürwortet. Diese kann sowohl die Ehrenamtlichen entlasten und damit auch motivieren 
als auch die AGH-Kräfte bei ihrer Tätigkeit unterstützen. Die Gewinnung von zuverlässi-
gen Ehrenamtlichen gerade in diesem Aufgabenfeld wird zunehmend schwieriger.  
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